					S a t z u n g 





über die äußere Gestaltung von Garagen in Garagengebieten


der Gemeinde Kamsdorf


in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 15.10.2001





______________________________________________________________





Aufgrund des § 83 der Thüringer Bauordnung (ThürBO) vom 03. Juni 1994 (GVBl. S 553)�i. V. m. § 21 und § 29 Absatz 2 Nr. 2 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) i. d. F. der Bek. vom 14. April 1998 (GVBl. S. 73), geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2000 (GVBl. S. 177) erlässt die Gemeinde Kamsdorf folgende Satzung.








§ 1


Räumlicher Geltungsbereich





(1)	Die Vorschriften dieser Satzung gelten für die nachstehend bezeichneten Gebiete








	a) Grundstück, Flurstück 17/3, Flur 5, Gemarkung Kleinkamsdorf


	    Dieses Grundstück ist im Anhang A schraffiert dargestellt (Maßstab 1 : 1500).








	b) Grundstück, Flurstück 8/7, Flur 5, Gemarkung Kleinkamsdorf


	     Dieses Grundstück ist im Anhang B schraffiert dargestellt (Maßstab 1 : 1500).





	c) Teilfläche des Grundstücks, Flurstück 7/1, Flur 5, Gemarkung Kleinkamsdorf


    Diese Teilfläche ist im Anhang B mit der ….· …· …. gekennzeichneten schwarzen   


    Linie eingegrenzt und schraffiert dargestellt (Maßstab 1 : 1500).





	d) Der westlich von der Straße des Aufbaus gelegene, nicht zur öffentlichen Ver-


	    kehrsfläche gehörende Grundstücksteil des Grundstücks, Flurstück 267, Flur 2,


	    Gemarkung Großkamsdorf, die südöstliche Teilfläche des Grundstücks, 


    Flurstück 56/5, Flur 2, Gemarkung Großkamsdorf sowie das Grundstück 73/20, Flur 


    2, Gemarkung Großkamsdorf. Dieses Gebiet ist im Anhang C mit der


                ….· …· …. gekennzeichneten schwarzen Linie eingegrenzt und schraffiert 


    dargestellt (Maßstab 1 : 2000).





e) Die östliche Teilfläche des Grundstücks, Flurstück 73/18, Flur 2, Gemarkung 


    Großkamsdorf. Dieses Gebiet ist im Anhang C mit der ….· …· …. 


     gekennzeichneten schwarzen Linie eingegrenzt und schraffiert dargestellt (Maßstab 


     1 : 2000).





	f) Die westliche Teilfläche des Grundstück, Flurstück 173/12, Flur 3, Gemarkung 


   Großkamsdorf sowie die Teilfläche an der nördlichen Grundstücksgrenze des 


   Grundstücks, Flurstück 173/18, Flur 3, Gemarkung Großkamsdorf. Dieses Gebiet ist 


   im Anhang D mit der ….· …· …. gekennzeichneten schwarzen Linie eingegrenzt und   


   schraffiert dargestellt (Maßstab 1 : 2000).


g) Die westliche Teilfläche des Grundstücks, Flurstück 171/4, Flur 1, Gemarkung 


    Großkamsdorf. Dieses Gebiet ist im Anhang E mit der ….· …· …. 


     gekennzeichneten schwarzen Linie eingegrenzt und schraffiert dargestellt 


     (Maßstab 1 : 1000).


	


(2)  	Die Anlagen A, B, C, D, E sind Bestandteile dieser Satzung.











						§ 2


				Sachlicher Geltungsbereich





Diese Satzung gilt für alle nach der Thüringer Bauordnung genehmigungsbedürftigen und genehmigungsfreien Vorhaben im räumlichen Geltungsbereich soweit diese die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen betreffen und hierfür Festsetzungen in der Satzung getroffen werden.








§ 3


Gestaltung der Außenwände








Die Außenwände sind mit Putzmörtel zu verputzen.





Der Farbanstrich erfolgt in weiß.





Der Sockelbereich ist optisch abzusetzen und mit einem wasserabweisenden schwarzen Farbanstrich zu versehen.





Die Sockelhöhe muss 40,0 cm betragen.


						





						§ 4


				Dachform und Dacheindeckung





Garagen im Geltungsbereich der Satzung müssen mit einer Dachneigung von 5° errichtet werden (Flachdach).





Dachaufbauten sind unzulässig.





Zur Dacheindeckung sind grundsätzlich bituminöse Schweißbahnen zu verwenden. Weiterhin kann die Dacheindeckung mit Dachpappe erfolgen.





Abs. 1 gilt nicht für die vor Erlass dieser Satzung errichteten Garagen mit Pult- oder Spitzdach.


					





	








§ 5


Tore





(1)	Garagentorsysteme im Sinne dieser Satzung sind


	a) Flügeltore aus Holz mit Rahmen,


	b) Flügeltore aus Metall mit Rahmen,


	c) Metallschwingtore mit Rahmen,


	d) andere Tore mit Rahmen.





Die Garagentorsysteme sind farblich wie folgt zu gestalten:


a) Flügeltore aus Holz	=	grundsätzlich braun


b) Flügeltore aus Metall	= 	entsprechend der dominierenden 


Farbgebung der Garagentorsysteme des 


jeweiligen Garagentraktes, braun, blau 


oder grau


c) Metallschwingtore		=	entsprechend der dominierenden 


Farbgebung des jeweiligen Garagentraktes, braun, blau oder grau





		d) andere Tore mit Rahmen	= 	entsprechend der dominierenden 


Farbgebung der Garagentorsysteme des 


jeweiligen Garagentraktes, braun, blau 


oder grau





		Die Farbe des Rahmens muss der Farbe des Garagentores entsprechen.





Sind in einem Garagentrakt mehrere Garagentorsysteme vorhanden, so richtet sich die Farbgebung nach der des dominierenden Garagentorsystems.





Ein Garagentrakt im Sinne dieser Satzung ist die seitliche Aneinanderreihung mehrerer Garagen in der geschlossenen Bauweise, d. h. ohne seitlichen Grenzabstand.











§ 6


Dachrinnen





Dachrinnenmaterial ist in einem grauen Farbton zu verwenden. Verzinktes


Dachrinnenmaterial ist farblich zu belassen.


		 





























§ 7


Ordnungswidrigkeiten





Gemäß § 81 Abs. 1 Nummer 1 ThürBO kann mit einer Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig





bei der Gestaltung der Außenwände, der Material- oder Farbwahl dem § 3 zuwiderhandelt;


bei der Dachform und Dachdeckung dem § 4 zuwiderhandelt;


bei der Gestaltung von Toren gegen § 5 verstößt,


bei dem Einsatz oder der Gestaltung von Dachrinnenmaterial gegen § 6 verstößt.





Gemäß § 81 Abs. 3 ThürBO kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden.











						§ 8


					Inkrafttreten





    	  Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

















Kamsdorf, den 15.10.2001


	 








gez. Groll


Bürgermeister


